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Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat
der ThyssenKrupp AG

§ 1 Aufgaben und Verantwortung

Aufgaben und Verantwortung des Aufsichtsrats ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen,
der Satzung und dieser Geschäftsordnung. 

§ 2 Aufsichtsratsvorsitz und Ausschüsse
(1) Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden 

Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre gewählt
worden sind, findet ohne besondere Einberufung eine Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung
wählt der Aufsichtsrat nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG aus seiner Mitte den Vorsit -
zen den und den stellvertretenden Vorsitzenden. Sodann wählt der Aufsichtsrat auf Vorschlag der Auf-
sichtsratsmitglieder der Aktionäre gegebenenfalls den gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung vorge sehenen
weiteren Stellvertreter. Auf diese Wahl findet § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG keine Anwendung.

(2) Vermittlungsausschuss
a) In unmittelbarem Anschluss an die Wahlen nach Abs. 1 bildet der Aufsichtsrat den Aus-

schuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG. Diesem Ausschuss gehören der Aufsichtsratsvorsit-
zende und sein nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG gewählter Stellvertreter
sowie je ein von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und von den Aufsichts-
ratsmitgliedern der Arbeitnehmer mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewähltes
Mitglied an. Den Vorsitz in diesem Ausschuss führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

b) Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, im Falle des § 31 Abs. 3 und 5 MitbestG Vorschläge
für die Bestellung und den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu machen.

(3) Personalausschuss
a) Der Aufsichtsrat bildet einen Personalausschuss. Dem Personalausschuss gehören der

Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter sowie je ein auf Vorschlag der Anteils-
eignervertreter des Aufsichtsrats und ein auf Vorschlag der Arbeitnehmervertreter des
Aufsichtsrats gewähltes Aufsichtsratsmitglied an. Den Vorsitz im Personalausschuss führt
der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

b) Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Er
unterbreitet dem Aufsichtsrat zur Beschlussfassung Vorschläge zur Vergütung des Vor-
stands, zum Vergütungssystem und zu dessen regelmäßiger Überprüfung sowie für den
Abschluss, die Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern
des Vorstands. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats über 

(aa) sonstige Rechtsgeschäfte gegenüber Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG,

(bb) Einwilligung zu Nebentätigkeiten (einschließlich der Übernahme von
Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Konzerns) und zu anderweitigen Tätig-
keiten eines Vorstandsmitglieds nach § 88 AktG,

(cc) Gewährung von Darlehen an den in §§ 89, 115 AktG genannten Personenkreis,

(dd) Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach § 114 AktG.

(4) Präsidium
a) Der Aufsichtsrat bildet ein Präsidium. Dem Präsidium gehören neben dem Vorsitzenden

und seinem Stellvertreter je ein auf Vorschlag der Anteilseignervertreter des Aufsichts-
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rats und der Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrats gewähltes Aufsichtsratsmitglied an.
Den Vorsitz im Präsidium führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

b) Das Präsidium hat neben den in der ŒVereinbarung zur Mitbestimmung• zwischen Indus-
triegewerkschaft Metall / Deutschem Gewerkschaftsbund und Thyssen AG / Fried. Krupp
AG Hoesch-Krupp vom 20. März 1998 unter I. Abs. 4 erwähnten Funktionen die Aufga-
be, Fragen, die möglicherweise umgehende Maßnahmen des Vorstands erfordern oder
potentiell geheimhaltungsbedürftige Insiderinformationen betreffen, zu behandeln,
unbeschadet einer späteren Genehmigung durch den Gesamtaufsichtsrat. Das Präsidi-
um bereitet die Effizienzprüfung nach § 9 vor. Für bestimmte Fälle kann dem Präsidium
durch den Gesamtaufsichtsrat Ent schei dungs befugnis übertragen werden.

(5) Prüfungsausschuss
a) Der Aufsichtsrat bildet einen Prüfungsausschuss. Dem Prüfungsausschuss gehören je

drei auf Vorschlag der Anteilseignervertreter und der Arbeitnehmervertreter des Auf -
sichtsrats gewählte Aufsichtsratsmitglieder an. Der Vorsitzende des Prü fungs aus -
schusses wird auf Vorschlag der Anteilseignervertreter gewählt.

b) Der Prüfungsausschuss hat insbesondere die Aufgabe, Verhandlungen und Beschlüsse
des Aufsichtsrats über Fragen der Rechnungslegung vorzubereiten, den Rechnungsle-
gungsprozess und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanage-
mentsystems und des internen Revisionssystems sowie die Abschlussprüfung (insbe-
sondere die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die vom Abschlussprüfer zusätz-
lich erbrachten Leistungen) zu überwachen, die Erteilung des Prüfungsauftrags an den
Abschlussprüfer, die Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und die Honorarverein-
barung vorzubereiten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung für den Prüfungsaus-
schuss.

(6) Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss
(a) Der Aufsichtsrat bildet ferner einen Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss. Die-

sem Ausschuss gehören der Vorsitzende des Aufsichtsrats, sein Stellvertreter und je drei
auf Vorschlag der Anteilseignervertreter und Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrats
gewählte Aufsichtsratsmitglieder an. Den Vorsitz im Strategie-, Finanz- und In vesti tions -
ausschuss führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

(b) Der Strategie-, Finanz- und Investitionsausschuss hat die Aufgabe, die Verhandlungen
und Beschlüsse des Aufsichtsrats über Fragen der Strategie, die finanzielle Lage und
Ausstattung der Gesellschaft sowie über Sach- und Finanzinvestitionen, insbesondere
über die Errichtung von Neuanlagen, über deren Beschaffung der Aufsichtsrat zu beschlie-
ßen hat, vorzubereiten.

(7) Nominierungsausschuss
(a) Der Aufsichtsrat bildet einen Nominierungsausschuss, dem vier Anteilseignervertreter

des Aufsichtsrats angehören. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses werden von
den Anteilseignervertretern des Aufsichtsrats gewählt. Den Vorsitz führt der Vorsitzende
des Aufsichtsrats.

(b) Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvor-
schläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten als Anteilseignervertreter 
vorzuschlagen.

(8) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden. Aufgaben, Befugnisse und
Verfahren der Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat. Den Ausschüssen können, soweit gesetz-
lich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden.
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(9) Den Ausschüssen gemäß § 2 Abs. 2 und 3 sowie dem Präsidium gemäß § 2 Abs. 4 gehören
die gleichen Personen an.

(10) Die Ausschussvorsitzenden berichten über die Beratungen und Beschlüsse der jeweiligen Aus-
schüsse an den Aufsichtsrat. 

§ 3 Aufsichtsratssitzung
(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden im Allgemeinen in Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsrat soll

zu einer Sitzung mindestens einmal im Kalendervierteljahr und muss zweimal im Kalender-
halbjahr einberufen werden.

(2) Eine Sitzung ist auch anzuberaumen, wenn dies von einem Mitglied des Aufsichtsrats oder
dem Vorstand der Gesellschaft unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt wird. Der
Antrag ist an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu richten. Die Sitzung ist unter Einhaltung
der in § 4 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung vorgeschriebenen Ladungsfrist unverzüglich ein-
zuberufen.

(3) Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Vorsitzende oder bei dessen Verhinde-
rung sein gemäß § 27 Abs.1 und 2 MitbestG gewählter Stellvertreter und bei dessen Verhinde-
rung der weitere Stellvertreter, wenn ein weiterer Stellvertreter gewählt ist. Ist auch dieser ver-
hindert, leitet ein von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern bestimmtes Mitglied die Sit-
zung. Der Vorsitzende bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung.

(4) Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann auf Veranlassung des Vorsitzenden auch durch
mündliche, fernmündliche, schriftliche, durch Telefax oder unter Verwendung eines anderen
gebräuchlichen Kommunikationsmittels übermittelte Stimmabgabe erfolgen. Sollte jedoch ein
Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widersprechen, so entscheidet hierüber das Präsi-
dium. Die Beschlüsse werden von dem Vorsitzenden schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern
zugeleitet.

§ 4 Einberufung, Beschlussfassung
(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzung des Aufsichtsrats mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich ein

und bestimmt den Tagungsort. Im Falle seiner Verhinderung obliegen diese Aufgaben seinem
nach § 27 Abs. 1 und 2 MitbestG gewählten Stellvertreter und im Falle dessen Verhinderung
dem weiteren Stellvertreter. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und
mündlich, fernmündlich, durch Telefax oder unter Verwendung eines anderen gebräuchlichen
Kommunikationsmittels einberufen. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesordnung
bekanntzugeben. Beschlussanträge zu Gegenständen der Tagesordnung sollen so rechtzeitig
vor der Sitzung mitgeteilt werden, dass eine schriftliche Stimmabgabe durch abwesende Mit-
glieder möglich ist. Der Einladung, den Beschlussanträgen und den schriftlichen Berichten sind
auf Wunsch eines Aufsichtsratsmitglieds englische Übersetzungen beizufügen. Gleichermaßen
sind die Verhandlungen des Aufsichtsrats auf Wunsch eines Auf sichts rats mitglieds simultan in
die englische Sprache zu übersetzen.

(2) Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen
er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mitglied nimmt, soweit
es um die Beschlussfassung des Aufsichtsrats geht, auch dann an der Beschlussfassung teil,
wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält.

(3) Sind Aufsichtsratsmitglieder verhindert, an Sitzungen teilzunehmen, so können sie durch ein
anderes Mitglied des Aufsichtsrats eine schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. Als schrift-
liche Stimmabgabe gilt auch eine durch Telefax oder mittels elektronischer Medien übermittel-
te Stimmabgabe. Die Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe gilt als Teilnahme an der
Beschlussfassung.
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(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorge-
schrieben ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Eine Stimmenthaltung
gilt nicht als abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende - unter
Be rücksichtigung der in § 2 Abs. 4 b dieser Geschäftsordnung erwähnten Vereinbarung zur Mit-
bestimmung -, ob über die Angelegenheit erneut abgestimmt wird und ob die erneute Abstimmung
in dieser oder in einer der nächsten Sitzungen des Aufsichtsrats erfolgen soll. Ergibt eine erneu-
te Abstimmung über denselben Gegenstand wiederum Stimmengleichheit, hat der Vorsitzende
zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme kann gemäß § 4 Abs. 3 schriftlich abgegeben werden.

(5) Zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht mindestens eine Woche vor der Sitzung bekannt-
gegeben worden sind, kann nur Beschluss gefasst werden, wenn kein Mitglied dem Verfahren
widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall innerhalb einer vom Vorsitzen-
den bestimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, der Beschlussfassung zu wider-
sprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist
widersprochen hat.

(6) Bei der Berechnung der vorstehend angegebenen Fristen werden der Tag der Absendung der
Einladung und der Tag der Sitzung jeweils nicht mitgerechnet.

(7) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, soweit der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt.

§ 5 Mitteilungen
(1) Mitteilungen des Aufsichtsrats gegenüber der Öffentlichkeit werden vom Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats oder bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter und bei dessen Verhinde-
rung durch den weiteren Stellvertreter, wenn ein weiterer Stellvertreter gewählt ist, abgegeben.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben über vertrauliche Berichte und vertrauliche Beratungen
sowie Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Diese
Verpflichtung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

(3) Will ein Mitglied des Aufsichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit
Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betref-
fen, so soll es den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorher unterrichten und ihm Gelegenheit zur
Stellungnahme geben.

(4) Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge eines Aufsichtsratsmitglieds mit der
Gesellschaft bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats.

§ 6 Niederschrift
(1) Über jede Sitzung des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, in der der Ort und der

Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der
Verhandlungen und die Beschlüsse des Aufsichtsrats wiederzugeben sind. Der Niederschrift ist
auf Wunsch eines Aufsichtsratsmitglieds eine englische Übersetzung beizufügen.

(2) Die Niederschrift ist vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Aufsichts-
rats zur Kenntnis zu bringen.

(3) Die Beschlussfassung über die Genehmigung der Niederschrift folgt in der nächsten Sitzung des
Aufsichtsrats.

(4) Auf Beschlüsse des Aufsichtsrats ausserhalb einer Sitzung sind die Abs. 1 und 2 entsprechend
anzuwenden.
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§ 7 Innere Ordnung der Ausschüsse
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrats sind für die Dauer ihrer Amtszeit bestellt, soweit

bei der Wahl durch den Aufsichtsrat nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt worden ist.

(2) Die für den Aufsichtsrat in der Satzung und in der Geschäftsordnung getroffenen Regelungen
gelten für Ausschüsse entsprechend, soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist.

(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Ausschussmitglieder an der Beschluss-
fassung teilnehmen.

(4) Ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat der Vorsitzende des Aus-
schusses bei der erneuten Abstimmung über den Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleich-
heit ergibt, zwei Stimmen. Den stellvertretenden Vorsitzenden steht die zweite Stimme nicht zu.
Die Regelungen dieses Absatzes gelten nicht für den Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG.

§ 8 Anforderungen an die Aufsichtsratsmitglieder
(1) Dem Aufsichtsrat soll eine nach seiner Einschätzung ausreichende Anzahl unabhängiger Mit-

glieder angehören.

(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied legt Interessenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund einer
Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäfts-
partnern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offen. Die Verfahrens-
weise bei der Offenlegung ist mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden abzustimmen.

Der Aufsichtsrat wird in seinem Bericht an die Hauptversammlung über aufgetretene Interes-
senkonflikte und deren Behandlung informieren.

Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsrats-
mitglieds sollen zur Beendigung des Mandates z. B. im Wege der Amtsniederlegung führen.

Ein Aufsichtsratsmitglied, dessen berufliche Tätigkeit sich gegenüber dem Zeitpunkt seiner Wahl
wesentlich verändert, wird mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine Aussprache über die mögli-
che Beendigung seines Mandats führen.

(3) Zur Wahl als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft sollen in der Regel nur Personen vor-
geschlagen werden, die das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

§ 9 Effizienzprüfung
Der Aufsichtsrat überprüft einmal jährlich die Effizienz seiner Tätigkeit. Gegenstand der Effizienzprü-
fung sind neben vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere die Verfahrens-
abläufe im Aufsichtsrat und der Informationsfluss zwischen den Ausschüssen und dem Plenum sowie
die rechtzeitige und inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichtsrats. Dafür legt der
Aufsichtsrat die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands näher fest. 

§ 10 Abgabe von Willenserklärungen
(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Auf-

sichtsrats erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Willenserklärungen für den Auf-
sichtsrat entgegenzunehmen. Im Falle seiner Verhinderung hat sein Stellvertreter und im Falle
dessen Verhinderung der weitere Stellvertreter diese Befugnisse.

(2) Der Vorsitzende vertritt den Aufsichtsrat in der Weise, dass er der Firma die Worte ŒDer Vorsit-
zende des Aufsichtsrats• hinzusetzt.
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